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Zitat von Palim

In NDS ist das gerade geändert worden, man muss innerhalb der 5 Jahre die
Bewährung absolvieren, schwanger oder nicht, der Zeitraum wird danach nicht mehr
verlängert, auch wenn man in Elternzeit o.a. wäre.

Das ist für die Familienplanung - sofern geplant - schon wichtig.

DA bin ich gespannt, wie lange es dauert bis dagegen jemand klagt und vermutlich gewinnen
wird.
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